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Anlass der Planung 

 

Im Norden von Egg soll im Bereich einer bestehenden Bebauung mit Nebengebäuden noch 

Baurecht für ein Wohngebäude und für eine Wohnung auf einer bestehenden Garage ge-

schaffen werden. 

 

 

Gesetzliche Satzungsvoraussetzung 

 

Die Gemeinde Halfing erlässt aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. 

Artikel 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) folgen-

de 2. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg: 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Die Einbeziehungssatzung bezieht mehrere Außenbereichsflächen (Fl.Nrn. 4194 T, 4195 T 

und 4225 T - Gmkg. Halfing) in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Egg ein, da diese 

durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Innenbereichs entsprechend geprägt sind. 

Die Ergänzung des Innenbereichs soll für die o.g. Grundstücke festgesetzt werden und ist im 

beiliegenden Lageplan schwarz umrandet dargestellt. Sie umfasst ca. 0,13 ha. 

Der Lageplan vom 10.10.2025 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

Abb. zweite Änderung, Entwurf 
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Zulässigkeit von Vorhaben 

Innerhalb der festgelegten Grenze der 2. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungs-

satzung richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB. 

 

 

Bestand 

 

Egg ist ein ländlich geprägter Ort in der Gemeinde Halfing mit einigem ortsplanerischem 

Gewicht. In Egg befinden sich zahlreiche Wohngebäude sowie einige landwirtschaftliche 

Betriebe. Die Flächen der Einbeziehung, die sich an bestehende Bebauung mit Nebenge-

bäuden anschließen, sind teilweise bereits mit Nebengebäuden bebaut; die Fläche wird ge-

genwärtig landwirtschaftlich genutzt. Das Gelände ist im Wesentlichen eben. 

 

Eine Starkstromleitung (110 kV Bahnstromleitung) verläuft im Westen von Egg (Abstand zur 

Ortsmitte von Egg ca. 600 m). 

In Egg und in der näheren Umgebung sind keine Schutzgebiete des Naturschutzes oder Bio-

tope ausgewiesen. 

Im Westen und Nordwesten setzt der Regionalplan 18 ein Vorranggebiet für den Hochwas-

serschutz und das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 16 Feuchtgebiete bei Amerang und 

Murntal fest. 

Im Süden von Egg ist die Ortskapelle Heilige Maria in der Denkmalliste erfasst (Baudenkmal 

D-1-87-139-7). Bodendenkmäler, Ensembles oder Landschaftsprägende Denkmäler sind 

nicht erfasst. 

 

 

Erschließung 

 

Die Erschließung Verkehr, Kanal, Trinkwasser usw. für die Einbeziehungsflächen ist vorhan-

den bzw. reicht bis an die Grundstücksgrenze. 
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Wasserwirtschaft 

 

Beim Bestand ist die Entwässerung funktionsfähig vorhanden. Das unbebaute Grundstück 

wird auf dem Grundstück selbst entwässert. Ein Entwässerungsplan wird mit dem Bauantrag 

eingereicht. 

Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung, zur dezentralen Regenwasserversickerung, 

zu Starkregenereignissen und zu Geländeveränderungen wurden in den Planteil der Satzung 

aufgenommen. 
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Bayerische Kompensationsverordnung 

 

Erheblichkeit 

Beim geplanten Bauvorhaben innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der zweiten Ände-

rung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg können alle Fragen der Checkliste 

mit 'ja' beantwortet werden und es sind keine weiteren Schutzgüter berührt. 

Die genehmigungspflichtig versiegelte Fläche beträgt unter 200 m², der Ausgangszustand ist 

Intensivgrünland (G11), womit das Vorhaben unter der Erheblichkeitsschwelle liegt und kei-

ner Kompensationsermittlung bedarf. Im Einzelnen wie folgt: 

 

Checkliste Schutzgüter 
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Versiegelte Fläche und Ausgangszustand 

Die Neuversiegelung umfasst ca. 119 qm und erfolgt nur auf Grünflächen (Intensivgrünland) 

von geringer Wertigkeit (Wiese, Rasen, Gemüsegarten strukturarm) - vgl. Tabelle. 

 

Tab. Neuversiegelung 

 

Die Teilflächen der Neuversiegelung sind in der nachfolgenden Abbildung enthalten. 

(3,03 + 9,55 + 8,02 = 20,60 qm; 2,03 + 5,24 = 7,27 qm). 
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Abb. Neuversiegelung 

 

 



Gemeinde Halfing | 2. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Egg 
Begründung  8 
 
 
Aufstellungsverfahren 

 

Die 2. Änderung der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung wird entsprechend § 34 (6) 

BauGB aufgestellt. Das darin vorgesehene Verfahren zur Öffentlichkeits- und Behördenbe-

teiligung nach § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB wird angewendet. 

 

 

 

Halfing,         Rosenheim, 10.10.2025 

 

 

R.  B r a u n 

Erste Bürgermeisterin      Huber Planungs-GmbH 

 

 


